
Das JugendUmweltMobil
(JUM) der Naturschutzjugend
NRW bietet Kindern zwischen
fünf und zwölf Jahren ein ab-
wechslungsreiches Programm
mit spannenden Themen rund
um die Natur. Die Veranstal-
tung ist ein offenes Angebot.

Die Teilnehmerzahl ist auf 
20 Kinder begrenzt. Die Mate-
rialkosten sind bei Veranstal-
tungsbeginn zu entrichten.

Am Freitag, 12. August, wird
für Kinder im Alter von sechs
bis zehn Jahren am Waldfried-
hof in Merl eine Veranstaltung

zum Thema: Basteln mit Na-
tur-Materialien angeboten.
Die Kosten hierfür belaufen
sich auf 2 Euro.

Weitere Termine des Jugend-
umweltmobils finden Sie un-
ter:
http://www.meckenheim.de/c

ms117/familie_bildung_sozial
es/jugendhilfe/

Eine Anmeldung ist erforder-
lich bei der Stadt Meckenheim,
Fachbereich Jugendhilfe, Ju-
gendpflegerin Hanna Esser, 
� (0 22 25) 917 289.

Das Jugend-Umwelt-Mobil in Meckenheim: Noch Plätze frei

Die linksrheinische Koopera-
tionsgemeinschaft der Pflege-
kinderdienste der Städte Me -
ck enheim und Rheinbach, so-
wie das Jugendhilfezentrum
für Alfter, Swisttal und Wacht-
berg des Kreisjugendamtes lud
die von ihnen betreuten Pfle-
gefamilien zu einem Grillfest in
den Freizeitpark Rheinbach
ein. Bei sommerlichem Wetter
konnten sich Groß und Klein

mit Würstchen und Salaten
stärken. 

Während die Pflegeeltern
sich untereinander kennen
lernten und Gelegenheit zum
ungezwungenen Austausch
bestand, probierten die Kinder
verschiedene Spiele wie "Wi-
kinger-Schach" aus. Das Grill-
fest ist eine Aktion der neu in-
itiierten Gruppenaktivitäten für
Pflegefamilien, um mehr Mög-

lichkeiten zu Vernetzung und
Erfahrungsaustausch unterein-
ander zu bieten. 

Die Jugendämter der Städte
Bornheim, Meckenheim und
Rheinbach, das Kreisjugend-
amt Ahrweiler und das Jugend-
hilfezentrum des Rhein- Sieg-
Kreises für Alfter, Wachtberg
und Swisttal bieten am 26.
September um 19.30 Uhr in
den Räumen des Jugendhilfe-

zentrum des Rhein-Sieg-Krei-
ses für Alfter, Wachtberg und
Swisttal, Hauptstraße 10, in
Meckenheim einen unverbind-
lichen Informationsabend an. 

Bei diesem Info abend erhal-
ten Interessierte Auskunft über
persönliche und rechtliche
Rahmenbedingungen, Voraus-
setzungen und Grundlagen für
Pflegeeltern. Hierzu laden die
Veranstalter sehr herzlich ein.

Kooperationsgemeinschaft der Pflegekinderdienste 
veranstaltet großes Grillfest

Der Rat der Stadt Mecken-
heim hat in seiner Sitzung am
20. Juli 2011 die Satzung für
die 7. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 S „Südwest“
gemäß § 10 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414),
in der derzeit geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 7 der
Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen
i.d.F. der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.
666), in der derzeit geltenden
Fassung auf der Grundlage der
vorliegenden Plankarte als Sat-
zung beschlossen.

Der Beschluss über die Sat-
zung wird hiermit gemäß § 10
Abs. 3 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht.

Die 7. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 S
„Südwest“ mit Be-
gründung kann bei
der Stadtverwaltung
Meckenheim, Bahn-
hofstraße 22, Fach-
bereich 61 - Stadt-
planung, Liegen-
schaften, Zimmer
Nrn. 0.26, 0.28, 0.29
(Erdgeschoss), wäh-
rend der Dienststun-
den montags von
7.30 Uhr bis 12.30
Uhr und von 13.30
Uhr bis 18.00 Uhr,
dienstags bis don-
nerstags von 7.30
Uhr bis 12.30 Uhr
und freitags von
7.30 Uhr bis 12.00
Uhr, eingesehen
werden. Jedermann
kann über den Inhalt
Auskunft erhalten.

Der Geltungsbe-
reich der Bebau-
ungsplanänderung

ist in dem zu dieser Bekannt-
machung abgedruckten Über-
sichtsplan dargestellt.

Mit dieser Bekanntmachung
tritt die 7. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 4 S „Süd-
west“ gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4
BauGB in Kraft.

Hinweise:
Es wird auf folgendes hinge-
wiesen:

1. Nach § 215 Abs. 1 BauGB
sind für die Rechtswirksamkeit
dieses Bebauungsplanes unbe-
achtlich

a) eine Verletzung der in §
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB

beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes
sowie 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenü-
ber der Stadt Meckenheim gel-
tend gemacht worden sind. Bei
der Geltendmachung ist der
Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begrün-
den soll, darzulegen. § 215
Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind.

2. Sind die in den §§ 39 bis 42
Baugesetzbuch
bezeichneten
Vermögens-
nachteile einge-
treten, kann der
Entschädi-
gungsberech-
tigte Entschädi-
gung verlangen.
Er kann die Fäl-
ligkeit des An-
spruches da-
durch herbei-
führen, dass er
die Leistung der
Entschädigung
schriftlich bei
dem Entschädi-
gungspflichti-
gen beantragt.
Ein Entschädi-
gungsanspruch
erlischt, wenn
nicht innerhalb
von drei Jahren
nach Ablauf des
Kalenderjahres,
in dem die zuvor

bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird. Auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie des Absatzes 4 Bauge-
setzbuch über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger
Entschädigungsansprüche für
Eingriffe in eine bisher zulässi-
ge Nutzung durch diesen Be-
bauungsplan und über das Er-
löschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hiermit hin-
gewiesen.

3. Weiter wird darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekom-
men dieses Bebauungsplanes
gemäß § 7 Abs. 6 GO nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es
sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Ge-
nehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) dieser Bebauungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfah-
rensmangel ist gegenüber der
Stadt Meckenheim vorher ge-
rügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Meckenheim, 29. Juli 2011
STADT MECKENHEIM
DER BÜRGERMEISTER

In Vertretung
Johannes Winckler

Erster Beigeordneter

Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 4 S “Südwest”, 7. Änderung

3. August 2011

STADT MECKENHEIM BÜRGERINFORMATION

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Kinder City

Siebengebirgsring 6, � 917-475

Achtung geänderte Öffnungszeiten 
in den Sommerferien bis 6. September!
Öffnungszeiten des Bades:

Montag: für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr Öffentlichkeit

Öffnungszeiten der Sauna:

Montag: für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10:00 Uhr – 15:00 Uhr Gemischte Sauna

15:00 Uhr – 21:00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10:00 Uhr – 21:00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr Gemischte Sauna

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2, � 917 - 490

Kindertreff (8-13 Jahre)
Der Kindertreff bleibt in den Sommerferien 
(bis 6. September) geschlossen.

Jugendtreff (ab 14 Jahre):
Montag und Mittwoch: 16 – 20 Uhr, Freitag: 18 – 21 Uhr
Der Jugendtreff hat in den Sommerferien in der Zeit 
vom 8. August bis 6. September geschlossen!

Die Ferienangebote sind unter 
www.meckenheim.de abrufbar.

Im Ruhrfeld 16,� 887 780

Kindercity bleibt in den Sommerferien 
(bis 6. September) geschlossen.

SPRECH-
STUNDEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, � 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Anmeldung

bei Kurt Wachsmuth, 
� 91 24 44 oder

kurt.wachsmuth@web.de

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr außer
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung
nicht erforderlich 

nach Verein -
barung,  

Anmeldung bei
Reinhard Schiller, � 94 400

nach Verein-
barung, 

Anmeldung
bei Anita Orti von Havranek,

� 16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte 

Kuchta, � 13 567 oder
bkuchta@online.de

jeden 1. Mon-
tag im Monat 
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

BfM

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten re gel -
mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30-18 Uhr

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Beate Prill, 
� 917 116

Nächste Sprechstunde: 
8. August 2011

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: � 28 30 oder
� 01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung Deutsche 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch
im Monat: 8.30-12 Uhr 

und 13-15.30 Uhr 
Im Ruhrfeld 16, S 4

Anmeldung: 
� 02 28 - 28 08 207

Schadstoff-Mobil
Donnerstag, 18. August

10-13 Uhr: 
Klosterstraße (Marktplatz)

Meckenheim 
14.30-18 Uhr:

Siebengebirgsring
(Parkplatz am Sportzentrum)

Meckenheim
Auskünfte: � 02241/ 306146

Mieter
Beratung Mieterverein 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V.
jeden Dienstag ab 14 Uhr  

Beratung nur für Mitglieder,
Im Ruhrfeld 16, S 4 

Zimmer 1.14, Anmeldung: 
� 02 28 - 949 309-12

ILEK-Projektgruppe und
Verbraucherzentrale NRW

Mittwoch, 17. August,
ab 9 Uhr, Bahnhofstr. 22,
Raum 0.18, Anmeldung:

Hermann Niemeyer
� 917 162, 

Beratungskosten: 5 Euro

Energieberatung

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Montag, 12. September
10 - 13 Uhr

Gerichtsstraße/Buschweg
(Parkplatz) Merl, 

15 - 18 Uhr 
Pater-Müller-Straße 

(Parkplatz am Sportplatz)
Ersdorf, www.rsag.de 

Öffentliche Bücherei
Adolf-Kolping-Straße 4,� 61 41

Montag: 14.00 – 17.30 Uhr
Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 – 17.30 Uhr
Samstag: 09.30 – 13.00 Uhr

Schiedsmänner in Meckenheim
Das Stadtgebiet Meckenheim ist in
2 Schiedsmannsbezirke unterteilt. 

Der jeweils zuständige Schiedsmann ist 

im Bezirk 1 (Meckenheim und Merl):
Herr Hans-Günther Botzem, � 2167

im Bezirk 2 (Altendorf , Ersdorf und Lüftelberg):
Herr Walter Wette, � 15425

Die Schiedsmänner sind montags bis freitags 
zwischen 18.00 und 21.00 Uhr telefonisch zu erreichen.

Erftverband
Dipl.-Ing. Horst Baxpehler,�707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon �: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: (0 22 25) 917-110
E-Mail: Ordnungsamt@meckenheim.de 

Stadtverwaltung Meckenheim
Montag: 07.30 – 12.30 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag: 07.30 – 12.30 Uhr

Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros:
Montag bis Freitag: 07.30 – 12.30 Uhr
Montag 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag und
Donnerstag    14.00 – 15.30 Uhr

Der Fachbereich Soziales, ist nur nach vorheriger
Terminabsprache erreichbar. Eine offene Sprechstunde

findet montags, dienstags und donnerstags zwischen
11.00 Uhr und 12.00 Uhr statt.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Wie Bürgermeister Bert Spil-
les informiert, unterlag die
Stadt Meckenheim im Beru-
fungsverfahren hinsichtlich ei-
ner ALDI-Ansiedlung aus dem
Jahr 2001 auf dem damaligen
DRK-Gelände in Merl vor dem
Oberverwaltungsgericht NRW.
Sollte dieses Urteil rechtskräf-
tig werden, könnte die Firma
ALDI Schadensersatzansprü-
che wegen entgangenem Ge-
winn gegen die Stadt Mecken-
heim geltend machen. 

Da sowohl die Stadt Mecken-
heim als auch die Firma ALDI
an einer einvernehmlichen Lö-
sung der Angelegenheit inter-
essiert sind, ist der Stadtrat in
der nicht-öffentlichen Ratssit-
zung vom vergangenen Mitt-
woch dem Vorschlag der Ver-
waltung nachgekommen und
hat diese mit Vergleichsver-

handlungen mit Aldi beauf-
tragt. In diese wird unter ande-
rem das Mischgebiet neben
dem geplanten EDEKA-Markt
in Merl-Steinbüchel einbezo-
gen. Formuliertes Ziel ist es
festzustellen, ob mögliche
Schadensersatzansprüche ver-
gleichsweise durch eine
Marktansiedlung kompensiert
werden können, damit eine
möglichst geringe finanzielle
Belastung für den städtischen
Haushalt entsteht.

Bürgermeister Bert Spilles:
„Es ist bedauerlich, dass wir
einen Sachverhalt ausbaden
müssen, der weit vor der Zeit
meiner und auch der Verant-
wortung vieler der heutigen
Ratsmitglieder liegt. Der Stadt -
rat hat mit seiner Entschei-
dung einen sehr verantwor-
tungsvollen Weg für die finan-

zielle Handlungsfähigkeit un-
serer Stadt eingeschlagen. Ziel
ist es, mögliche hohe Scha-
densersatzansprüche von der
Stadt abzuwenden, die sich ne-
gativ auf unseren städtischen
Haushalt und demnach auch
auf unsere zahlreichen Zu-
kunftsprojekte im Stadtgebiet
auswirken könnten. Klar ist,
Verhandlungsgrundlage ist die
vom Rat beschlossene Rah-
menkonzeption Merl-Steinbü-
chel sowie das Einzelhandels-
und Zentrenkonzept.“ 

Die Stadt bekam 2008 vor
dem Verwaltungsgericht Köln
wegen der Ablehnung der An-
siedlung eines ALDI Marktes
auf dem DRK-Gelände Recht.
ALDI hat gegen dieses Urteil
erfolgreich Berufung eingelegt
und ist der Ansicht, dass die
entsprechende Bauvoranfrage

aus dem Jahr 2001 hätte posi-
tiv beschieden werden müs-
sen. Diese Ansicht vertritt auch
das Oberverwaltungsgericht in
seinem Urteil aus April 2011.
Es sieht den im Jahr 1971 ver-
abschiedeten Bebauungsplan
für das ehemalige DRK-Gelän-
de als nichtig an, weil u. a. Vor-
gaben der Bezirksregierung
nicht über einen Beschluss des
damaligen Rates bestätigt wor-
den waren. 

Die Stadt Meckenheim
schöpft gegenwärtig den
Rechtsweg aus und hat gegen
die in dem Urteil ausgespro-
chene Nichtzulassung der Re-
vision vor dem Bundesverwal-
tungsgericht Beschwerde ein-
gelegt. Die Verhandlungen
über eine einvernehmliche Lö-
sung mit der Firma ALDI lau-
fen parallel dazu.

Meckenheim verliert gegen ALDI vor dem OVG




